
Tiere eignen sich 
nicht als Geschenke!
Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit kommt bei Kindern der Wunsch nach einem Tier als Spielkameraden 
auf. Dass Tiere im Allgemeinen – und ganz besonders für Kinder – als Geschenke ungeeignet sind, ist vielen 
Menschen wenig bewusst. Oft unbedacht wird deshalb der Wunsch nach einem pelzigen Kameraden erfüllt. 
Die Freude, die dem Kind damit bereitet werden soll, hält in vielen Fällen nicht lange an. Dann sind die 
Eltern gefragt, sich um den Familienzuwachs zu kümmern. Im schlimmsten Fall wird das Tier  
ins Tierheim abgeschoben oder gar ausgesetzt, weil es schlicht unerwünscht ist.
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Kinder kommen irgendwann in 
ein Alter, in dem der Teddybär 
nicht mehr interessant ist und sie 

sich stattdessen ein echtes Tier zum  
Kuscheln und Spielen wünschen. Nicht 
selten kommen Eltern, Grosseltern und 
Paten einem solchen Wunsch zum Ge-
burtstag oder zu Weihnachten nach –  
leider oft, ohne sich nähere Gedanken 
darüber zu machen. In vielen Fällen 
bringt ein geschenktes Tier jedoch schon 
nach kurzer Zeit Probleme mit sich: Dem 
Kind wird es schnell zu mühsam, regel-
mässig das Meerschweinchengehege zu 
putzen, die Katzenkistchen zu säubern 
oder mit dem Hund Gassi zu gehen. 

Tierhaltung bedeutet 
Verantwortung

Tiere bereiten Freude, ganz klar. Ein 
Tier zu halten bedeutet aber auch eine 
grosse Verantwortung und bringt zahl-
reiche Pflichten mit sich. Nicht selten 
werden diese Verpflichtungen stark un-
terschätzt. Aus diesem Grund muss die 
Anschaffung eines Tieres sehr gut über-
legt sein. Wer ein Tier halten möch-
te, muss sich unbedingt vor dem Kauf 
die Frage stellen, ob er oder sie die Zeit, 
ausreichend Platz, Geduld und auch die 
finanziellen Möglichkeiten hat, um dem 
künftigen Familienmitglied ein tierge-
rechtes Dasein zu bieten. Dasselbe gilt 
auch bei Tiergeschenken. Will der Be-
schenkte wirklich für mehrere Jahre  
die Verantwortung für ein Lebewesen 
übernehmen? Darf er in seiner Miet-

wohnung überhaupt Tiere halten? Und 
ist die ganze Familie mit dem vierbeini-
gen Zuwachs einverstanden? 

Aus der Sicht des Tierschutzes ist von 
Tiergeschenken grundsätzlich abzura-
ten. Die artgerechte Tierhaltung muss 
beim neuen Tierhalter auf jeden Fall 
gewährleistet sein. Dies erfordert je-
doch Fachkenntnisse und viel Zeit. Die 
meisten Tierarten sind anspruchsvoll 
in der Pflege und für Kinder nicht ge-
eignet, da sie von ihnen ohne sorgfäl-
tige Unterrichtung durch die Eltern in 
der Regel als Spielzeug betrachtet und 
entsprechend behandelt werden. Gera-
de bei Kindern beliebte Tiere wie Meer-

schweinchen, Kaninchen, Hamster oder 
Chinchillas sind keine Kuscheltiere und 
dürfen nicht nach Belieben hochgeho-
ben oder herumgetragen werden. Was 
für die Kinder ein Vergnügen darstellt, 
versetzt die betroffenen Tiere in erhebli-
chen Stress. Eine zusätzliche Belastung 
bedeutet der ungewohnte Rhythmus, 
wenn Kinder tagsüber mit den von 
Natur aus dämmerungs- oder nacht-
aktiven Tieren spielen wollen. Hinzu 
kommt, dass die anfängliche Begeiste-
rung über das lebende Geschenk oft-
mals bald abflaut, weil die niedlichen 
Jungtiere schnell zu gross und arbeits-
intensiv und damit für den Beschenk-
ten lästig werden. Wer einem Tierlieb-
haber eine Freude machen will, sollte 
sich also vorgängig gut überlegen, ob 
ein lebendiges Tier wirklich das richti-
ge Geschenk ist. Weil die Ansprüche an 
die Tierhaltung oft unterschätzt werden, 
ist es sinnvoll, zuerst ein Buch über die 
Bedürfnisse der betreffenden Tierart zu 
schenken. So hat die interessierte Per-
son die Möglichkeit, sich ein Bild da-
von zu machen, was das Leben mit dem 
neuen Gefährten konkret bedeutet. Auf 
dieser Grundlage kann sie hernach ent-
scheiden, ob sie hierfür tatsächlich in 
der Lage und ob die Zeit dafür reif ist.  

Ein Geschenk verpflichtet

Bei einer Schenkung handelt es sich um 
einen Vertrag, auf den die Regeln des 

Obligationenrechts anzuwenden sind. 
Juristisch ausgedrückt bedeutet eine 
Tierschenkung, dass eine Person einer 
anderen ein Tier übergibt und ihr das 
Eigentum an diesem überträgt, ohne 
dafür eine Gegenleistung zu erhalten. 
Die Rückgabe eines Geschenks ist nur 
dann möglich, wenn der Schenker das 
Tier freiwillig zurücknimmt; gesetzlich 
verpflichtet ist er hierzu nicht. Wer ein 
Tiergeschenk annimmt, muss sich vor-
gängig also gut überlegen, ob er die da-
mit verbundene Verantwortung auch 
wirklich übernehmen will und kann. 
Gegenüber dem Tier ist es unverant-
wortlich, dieses bei Nicht-Mehr-Gefal-
len zurückzugeben oder ins Tierheim 
abzuschieben. Auch eine Rückforde-
rung durch den Schenker ist nach Ver-
tragsabschluss nicht mehr möglich, 
wenn die Parteien nichts anderes ver-
einbart haben. Das Gesetz sieht hiervon 
aber immerhin einige wenige Ausnah-
men vor. So etwa kann ein Tier zurück-
verlangt werden, das als Verlobungsge-
schenk überreicht wurde, wenn die 
Heirat ins Wasser fällt. Dasselbe gilt, 
wenn der Beschenkte gegen den Schen-
ker oder eine ihm nahestehende Person 
eine schwere Straftat verübt oder ihm 
gegenüber familienrechtliche Pflichten 
(vor allem die gegenseitige Pflicht zum 
Beistand und zur Rücksichtnahme in der 
Ehe oder eingetragenen Partnerschaft) 
schwer ver  letzt. 

Eltern haben ein 
Vetorecht

Damit eine Schenkung gültig zustande 
kommt, muss der Schenker handlungs-
fähig (mündig und urteilsfähig), also 
mindestens 18 Jahre alt und in der Lage 
sein, die Folgen seiner eigenen Hand-
lungen vernunftgemäss abzuschätzen. 
Beim Beschenkten hingegen genügt die 
Urteilsfähigkeit, während die Mündig-
keit nicht vorausgesetzt wird. Bei ei-
nem Kind wird die Urteilsfähigkeit 
etwa dann bejaht, wenn es die Verant-
wortung, die eine Tierhaltung mit sich 
bringt, abschätzen kann und weiss, was 
es bedeutet, für ein Tier zu sorgen. Ob-
wohl sie noch minderjährig sind, kön-
nen unter Umständen also auch Kinder 
eine Schenkung rechtsgültig annehmen.
Weil ein Heimtier aber nicht nur Ver-
gnügen, sondern auch Verantwortung 

bedeutet und die gesetzlichen Tierhalter-
pflichten selbstverständlich auch für 
Minderjährige gelten, haben die Eltern 
(beziehungsweise der gesetzliche Ver-
treter) bezüglich der Schenkung ein Ve-
torecht. Sie können die Annahme des 
Geschenks verweigern oder die soforti-
ge Rücknahme durch den Schenker ver-
langen. Wer einem Kind ein Tier schen-
ken möchte, sollte deshalb vorgängig 
dessen Eltern fragen, ob sie damit ein-
verstanden sind. Bedacht werden sollte 
dabei auch, dass ein Geschenk mitunter 
Druck erzeugen und den Beschenkten 
gegen seinen Willen – etwa aus Höflich-
keit – dazu veranlassen kann, es anzu-
nehmen. Um zu vermeiden, dass Tie-
re wegen falscher Haltung leiden oder 
ins Tierheim abgeschoben werden, ver-
zichtet man am besten ganz auf Tierge-
schenke. 

Auflagen und Bedingungen 
sind möglich

Eine Schenkung kann mit sogenann-
ten Auflagen verbunden werden. Dabei 
handelt es sich um Anweisungen, wie 
der Beschenkte mit dem Tier umzuge-
hen hat. Als Vorsichtsmassnahme soll-
te die Schenkung eines Lebewesens mit 
der schriftlichen Auflage verbunden 
werden, dass das Tier vom Beschenk-
ten unter strikter Einhaltung der Tier-
schutzgesetzgebung – oder besser: über 
diese rechtlichen Minimalanforderun-
gen hinaus – gehalten werden muss. 
Denkbar sind auch andere Arten von 
Auflagen, etwa dass der Beschenkte das 
Tier nicht für die Zucht oder für Aus-
stellungen verwenden darf. Hält sich 
der Beschenkte nicht daran, kann der 
Schenker das Tier innerhalb eines Jah-
res, seit er vom Verstoss gegen die Auf-
lage erfahren hat, zurückfordern und 
ihm einen besseren Platz suchen. 

Von einer Auflage ist eine Bedingung 
zu unterscheiden, die bei einem Tierge-
schenk ebenfalls zulässig ist. Bei einer 
solchen wird die Schenkung erst ver-
bindlich, wenn die Bedingung eintritt, 
so etwa, wenn vereinbart wird, jeman-
dem ein Jungtier einer bestimmten Kat-
ze zu schenken, falls diese trächtig wird. 
Hat das Tier dann aber nie Nachwuchs, 
ist der Schenker nicht zur Schenkung 
eines anderen Büsis verpflichtet.

Die Tierschutzgesetzgebung stellt le-
diglich die Grenze zur Tierquälerei dar, 
und ihre Umsetzung ist im Übrigen ge-
rade im wenig transparenten Heimtier-
bereich mangelhaft. Eine den Bedürfnis-
sen des jeweiligen Tieres bestmöglich 
angepasste Tierhaltung ist insbesonde-
re aus ethisch-moralischer Sicht anzu-
streben. Ob der neue Tierhalter hierzu 
gewillt ist und über die entsprechen-
den Möglichkeiten verfügt, liegt in sei-
nem Beurteilungsermessen. Daher soll-
te auch der bewusste Entscheid für die 
Aufnahme eines Lebewesens ihm über-
lassen und ihm keineswegs durch eine 
Schenkung aufgedrängt werden. <
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Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

Die TIR ist eine gemeinnützige und unabhängige Tierschutzorganisation, die 
sich seit 1995 beharrlich für eine kontinuierliche Verbesserung der Mensch-
Tier-Beziehung engagiert. Europaweit einzigartig fokussiert sie dabei vor allem 
auf juristische Aspekte. Um die Hebelwirkung des Rechts auszunutzen, erarbei-
tet die TIR solide Grundlagen für strenge Gesetze sowie ihren konsequenten 
Vollzug. Sie hilft so nicht nur in Einzelfällen, sondern generell und allen Tieren. 

Unter anderem hat sie massgeblich dazu beigetragen, dass Tiere im Schweizer 
Recht nicht mehr als Sachen gelten und der Schutz ihrer Würde auf Verfas-
sungs- und Gesetzes ebene verankert ist. Mit ihrer umfangreichen publizisti-
schen Tätigkeit und ihrem breiten Dienstleistungsangebot hat sich die TIR in 
den letzten Jahren als Kompetenzzentrum für Fragen zum Tier in Recht, Ethik 
und Gesellschaft etabliert.
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Last-Minute-Geschenke

Sie suchen ein passendes Geschenk 
für Tierhaltende oder solche, die es 
werden wollen? Für sie und andere in-
teressierte Personen haben wir genau 
das Richtige: Der im Schulthess Ver-
lag erschienene Praxisratgeber «Tier 
im Recht transparent» beantwortet 
über 500 Fragen rund um die Heimtier-
haltung leicht verständlich. Beispiel-
fälle und zahlreiche Bilder machen 
das Buch zum unverzichtbaren Nach-
schlagewerk für jeden Tierliebhaber.
Eine spannende Frage zum Tier im 
Recht wird jeden Monat auch in un-
serem Tierschutzrechtskalender 2012 
beantwortet. Mit zwölf wunderschö-
nen Tierbildern ist der Kalender für je-
den Tierfreund der ideale Begleiter 
durch das neue Jahr.
Beide Artikel können Sie telefonisch 
(043 443 06 43) oder per E-Mail (info@
tierimrecht.org) bei unserer Geschäfts-
stelle bestellen. Der Praxisratgeber 
ist für 49 Franken und der Tierschutz-
rechtskalender 2012 für 39 Franken er-
hältlich. Zusammen bieten wir Ihnen 
die beiden Artikel gerne zum Spezial-
preis von 69 Franken an.

Wenn die süssen Welpen heranwachsen,  
kann das für ungenügend vorbereitete Halter 
zum Problem werden.
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